
Sotzung für die Schüler*innenvertretung
der Oberschule Roter Sond

Gemäß Bremisches Schuiverwaltungsgesetz §47 Abs.z kann die Schiller*innenvefüetung und die Wahl d€r/des

Vertrauenslehrerv-in andeß als gesetzlich vorgesehen organisiefl werden. wenn dies dulch eine Satzung be-

Teil 1: Alleemeine Grundlaeen

§1 Allgemeine Grutrdlagetr der Schüler*inn€nvertretung

(l) Die Schüler+innenvertretung ist die demokatisch legitimierte Vertretung der gesamten

Schülerschaft. Im Rahmerr des Bildungs- und Erziehu[gsaultrages der Schule wirkt sie

bei der Cestaltug der Schulentwicklung nlit.
(2) Die Aufgaben der Schüler*innenverbetutrg sind die Vertretung fachlicher, kultueller

rmd sozialer Inleressen der Schüler+innen; Auswerturig von Beschlüsse der Schul- und
Gesamtkonferenz; verwendung den der Schi.iler*imenvertretung zur verfligung ste-

henden finanziellen Mittel sowie die Wahl d€r Schülerverbeter*innel in die Schul- und
Gesamtvertretung. Sie beschließt über alle Angelegenheiten, die die Schüler*innen in
der Schule betreffen und vertritt die lnteressen gegenüber den Lehrem*innen, Konfe-
renzen. Schulleitung, Eltemschaft und Behörden, sofem ihre Anliegen nicht durch die
Schulkonferenz geregelt oder vertleteo werd€n.

(3) Die Schüler*innenvertretung richtet sich bei der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten
nach dem Landesgesetz über die Verwaltung von Schulen in Bremen (Bremschvwc).

(4) Jede Schüler*innenvertretung karln sich eine Satzwrg als Geschäftsordnung geben, in
welcher die Einzelheiten der Organisation dieses schulintemen Gremiums geregelt wer-
den. §l Abs.3 bleibt unbedihrt.

(5) Die Schüler*imenvertretung ist verpflichtet, ihren Mitschüler*innen über ihrc Tätigkeit
zu berichten und sie über Beschlüsse zu informiere[. Die Schulleitung Und der Lehrkör-
per müssen dabei Möglichkeiten zur transparenten Informationsweitergabe an die Mil-
schüler* innen eröffnen.

(6) Durch geeignete schulische und überschulische Maßnahmen sollen die Vertreter*innen
der einzelnen Organe der Schiller*innenvertetung in notwendigem Umfang für ihre
Arbeit als demokratisch gewäblte Repr:isentanter der Schülerschaft befühigt werden.

Sie sind demnach von der Schulleihug für Fort- oder W€iterbildungen im Rahmen ihres

Amtes freizustellen-
(7) Die Schüler*innen dtirfen wegen der Tätigkeit in der Schüler*innenverhetung nicht be-

nachteiligt oder bevorzugt werden. Wegerl einer Tätigkeit in der Schüler*innenvertre-
tung e[tschuldigte Fehlzeiten sind demnach nicht im Zeugnis zu vermerken-

§2 Zusammensetzung der Schüler*irnenvertretung

(1) Alle demokatisch gewählten Klassensprecher*innen, Jahrgangssprecher*innen sowie
Schulsprecher*irnen sind Teil der Schüler*imenvertretung und demnach zur Wahmeh-
mung der hier dargelegten Rechte und Pflichtetr angehalten.

(2) Die Oryane der Schülefinnenvertretung der Oberschule Roter Sand bestehen aus d€m
Schüler*imenparlament (SchüPa) uod dem Schüler*innenvefiretungsteam (SV-Team).
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(3) Die Interessenverhetung der Schülerschaft wird von gewfilten Verhauenslehrem*in-
nen unterstützt. Diese Lehrkäfte können an allen Beratungen und Konferenze[ teilneh-
men. zu denen Schüler*imen zugelassen sind.

(4) Die Anbahnung demok-ratischer Handlungskompetenz der Vertreter*innen wird in
Form der Planung und Durchlühru[g geeigneter Maßnahmen durch die GuP-Facblei-
tung unterstützt.

Teil 2: Orqane der Schülerrinnenvenretunq

§3 §chliler*inuenversammlong

( I ) AufBeschluss des Schüler.innenparlaments berufen die Schulsprecher*innen unter Be-
rilcksichtigung der räumlichen Möglichkeiren alle Schüler*innen der Schule oder ein-
zelner Jahrgangsstufen zur Unterichtung und Aussprache über grundsätzliche Angele-
genieiten der Schule ein. Die Schüler*innenveßammlung kann Empfehlungen an das
Schüler*innenpadament aussprechen.

(2) Schüler*innenversammlungen können im Schuljahr insgesamt zehn Unterrichtsstunden
in Anspruch nehmen. Weitere Sitzungen wzihrend der Unterrichtszeit bedürf€n der Zu-
stimmung der Schulkonferenz.

§4 Das Schäler*iunenparlament (SchüPa)

(1) Mitglieder des Schüler*innenparlaments sind alle gewählten Klassensprecher*innen,
Jahryangsspecher+innen und Schulsprecher*innen.

(2) Das Schüler*innenparlament übemimmt gemäß des Bremischen Schulverwaltungsge-
setzes die Rechte und Pflichten des Schüler*innenbeirates (Bremschvwc §47, §48).

(3) Das Schüler*innenparlament tagl mindestens einmal im Halbjahr. Das Schüler*innen-
parlament kann flA seine Sitzung im Schulialr viermal zwei Unterrichtsstunden in An-
spruch nehmen. Weitere Sitzungen während der Unterichtszeit bedtlrfen der Zustim-
mung der Schulkonferenz.

(4) Die Sitzungen in der Schule sind mit der Schulleitury mindestens zwei Tage vorher
abzuslimmen. Die Schulleitung hat ein Rechl auf Anhörung in den Schüler,innenparla-
mentssitamgen.

(5) Alle Mitglieder des Schüler*innenparlaments erhalten spätestens zwei Tage vor der Sit-
zung eine schriftliche Einladung. Die Sitzungen sind außerdem durch das ,,Schwarze
Brett" mitzuteilen und spätestens am Vortag per Durchsage bekaüfi zu geben.

(6) Terminüberschneidungen mit Klassenarbeiten sollen vermieden bzw. im Dialog mit der
betroffenen Fachlehrkraft besprochen werden.

(7) Die Schulsprecher*innen übemehmen mit Unterstützung des/der VertBue[slohrers*in
den Vorsitz der Sitzungen.

(8) Für alle Sirzungen muss ein Sitzungsptotokoll erstellt werden, welches spätestens eine
Woche nach der Sitaüg an die Schulleitug übeimittelt und durch das .,SchrraEe Brett"
veröffentlicht werden muss.
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§5 Das Kernteam der Schüler*imenvertretung (SV-Team)

(l) Mitglieder des SV-Teams sind alle gewählten Jahrgangssprecher*innen und Schulspre-
cher*innen.

(2) Das SV-Team ist das ausführende Organ der Schüler*inaenvertetung und informiert
das Schüler*innenpadament bei dessen Sitzungen über alle relevanten Entscheidungen.
Des Weiteren entsendet das SV-Team neben den Schulsprecher*innen die weitercß Mit-
glieder der Schulkonferenz.

(3) Das SV-Team trift sich in regelmzißigen Abstzinden und tagt mindestens zweimal im
Halbjahr. Es kann für seine Sitzungen mindestens sechsmal zwei Unterrichtsstunden in
Anspruch nehmen.

(4) Das SV-Team wid von den Schulsprechem*imen einberufen und eingeladen. Die Ein-
ladungen müssen dabei mindestens zwei Tage vorher schdftlich tmd mit Benennung der
Themenschwerprmkte eingegangen sein. Die Termine werden dabei im Einvemehmen

mit der Schulleitung bestimmt rmd mit den einzelne[ Fachlehrkräften kommuniziert.
(5) Die Schulsprecher*innen übemehmen den Vorsitz der Sitzungen.
(6) Für alle Sitzungen muss ein Sitzungsprotokoll erstellt werden, welches spätestens eine

Woche nach der Sitzung an die Schulleitug und a[ die Mitglieder des Schüler*innen-
parlametrts übemittelt werden muss.

Teil 3 : Personen und Amter

§6 Klassensprecher*innen

(1) Die Klassensgechertinnen vertreten die Schüler*innen ilrer Klasse in allen sie betref-
fenden Fragen der Schule und des Unterichts.

(2) Die Klassensprecher*innen sind Mitglieder des Schüler*innenparlamentes. Hier venre-
ten sie die lnteressen der Klasse.

(3) Jede Klasse wäblt unverzüglich nach Begim eines jeden Schuljahrcs zwei Klassenspre-
cher*innen. Dabei sollen nach Möglichkeit beide Ceschlechter vertreten sein. Die Wal
findet demokmtisch statt ulrd muss spätestens zwei Wochen nach Schuijahrcsbeginn
stattfinden.

(4) Fürjede gew?ihlte Person wirdjeweils eine Stellvertretung gew:ihlt.
(5) Die Amtszeit betägt ein Schuljahr. Wiederwahl ist möglich. Nach Ablauf der Amtszeit

führen sie ihr Amt bis zur Neuwahl weiter.

§7 Jahrgangssprecher*innen

(l) Die JahrgangssFecher*lnnen vertreten die Interessen der Schüler*innen ihres Jahr-
gangs in allen sie beteffenden Flagen der Schule und des Unterrichts.

(2) Die Jahrgangssprecher*innen sind Mitglieder des Schülerparlamentes und des SV-
Tearns.

(3) Die Klassensprecher*innen eines jeden Jahgangs wäl en unverzüglich nach Beginn
eines Schuljahres zwei Jaltgangssprecher+innen aus. Kandidieren dürfen hierbei nur
die Klassensprecher*innen des .jeweiligen Jahrgangs. Dabei sollen nach Möglichkeit
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beide Geschlechter verteten sein. Die Wahl findet demokratisch statt und muss spätes-

tens vier Wochen nach Schuljahrcsbeginn stattfinden,
(4) Ftlrjede gewählte Person wirdjeweils eine Stellverbetung gewähh.
(5) Die Amtszeit beEägl ein §chuljahr. Wiederwahl ist möglich. Nach Ablaufder Amtszeit

führen sie ifu Amt bis zu! Neuwahl weiter.

§8 §chulrprechcr*itroen

(l) Die SchülersFecher*innen sind die Repräsentanten der Schlilerschaft und vertreten die
lnter€ssefl der Schuler*innen der Oberschule Roter Sand in alleo sie betreffenden Fragen

der Schule und des Untenichts.
(2) Die Schülersprecher*innen sind Mitglieder des Schiller*innenparlamentes, des SV-

Teams sowie der Schulkonferenz
(3) Sie sind verantwortlich fflr

o die Planurg und Umsetzung der Arbeit aller Oryaae der Schüler*innenverEe-
tung gemäß §10,11.12,

o dell SchriftverkehrderSchüleainnsnyertretung,
. und die lnhalte des,,§chwarzen Brettes"

Dabei können sie die Zuständigkeit bestimmter Bereiche auf andcre Personen des SV-
Teams ilbenragen.

(4) In rcgehüßigen Abstilndcn von 8 Wochcn sollte ein Austaüsch zwischea Schulleitung
und Schulsprecher*innen $anfindeD, sodass die lnformationspflicht der Schule sowie

das Rechl zur Schtller*innenpaltizipation gewährleistet werden kann.
(5) Wahlbercchtigl sind alle Mitglieder des neu gewählten §chülefinnenparlaments. dem-

nach die Klassensprecher aller Jahrgänge. Die Wahl der Schüle.sprecher*inneü erfolgt
bis zu den Herbstferien. Zur Wahl stehen alle Schüler*i ren des achten und neunte,
Jahrgangs, welche das Aml des/der Klassensprecher*in ilbemommen haben und dem-

nach Mitg[ed des Schüler*inneoparlamentes sind. Dabei sollen nach Möglich&eit beide

Geschlechter vert etetr sein.
(6) Fihjede gewählte Person wird jeweils eine Stellvertretung aus einem niedrigeren Jahr-

gang gewählt.

(7) Die Amtszeit endet mit dem erfol$eichen Schulabschluss nach 2 bzw. 3 Jahren. Nach

Ablaufder Amtszeit und bis zu den Neuwahlerl übemehmen die Stellverteter*innen die
Aufgaben der Schulsprecher*innen.

§9 Vcrtrrueslehrer*hr

(l) Die Vertauenslehrer*innen beraten und ldrdem die Schülertinnen in Angelegenheiten

der Schtller*imenvedrelung. Sie aehmen an den Sitzungen der verschiedenen Organe

beratend teil.
(2) Sie rmterstülzen die Schulsprecher*innen bei ihren Aufgaben und nehmen an Gesprli-

chen der Schüleriinnenvertretung mit der Schuleitung teil.
(3) Sie sind mitverantwonlicb for die Planurg und Durchftihrung der Sitzungen der ver-

schiedenen Organe der Schüler*iDnerwertretung.
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(4) Die Vertrauenslehrer*innen werden von den Schülem+innen des Schüler*innenparla-
ments vorgeschlagen. Die betroffenen LehkräIle müssen sich mit einer Kandidatur ein-

verstanden erklärcn.
(5) Die Wahl des/der Vertrauenslehrcr*in find€t innerhalb der letzten Wochen des laufen-

defl SchuUahles statt. In allen Klassen der Jakgzinge 5 bis 9 findet eine demokatische
Wahl nach dem Mehrheitsprinzip statt. Die Ergebnisse der Klassenwahlen werden in
einer letzten Sitzung des Schüler*innenparlaments ausgewertet und bis zum letzten

Montag vor den Ferien am schwarzen Brett veröffentlicht
(6) Die Amtszeit beträgt zwei Schuljahre. Wiederwal istmöglich. Nach Ablaufder Amts-

zeit führen sie ihr Amt bis zur Neuwahl weiter.

§10 Ro[e der GuP-Fachleitung

(1) Die Fachleitung für Gesellschaft und Politik ist Ansprechperson sowohl für die Schü-

ler*innen der Schüler*innenvertretung, als auch ff;r die Venrauenslehrer*innen hin-
sichtlich der Planung und Durchführung von Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnah-

men hinsichtlich demokatisch-parlamentadscher Kompetenzen aller Mitglieder der or-
gane der Schüler*innenverhetung.

§11 Wahlverfahren

(1) Alle Personen werden geheim und demokratisch ge*ählt (§6-9). Gewählt ist, wer im
ersten Wahlgang die einfache Mehrheit auf sich vereinigen kann. Bei Stimmengleich-
heit ist eine Stichwahl erforderlich-

(2) Das Wahlverfahren und die Ergebnisse müssen schriltlich protokolliert werden.

§12 Abwahl utrd Amtsaustritt

( I ) Alle gewfilten Personefl könneü von dem Gremium, das sie gewaihlt hat,jederzeit durch

Neuwahlen abgewzihlt werden. Diese Abwahl muss dulch eine zwei Drittel Mefuheit
der Wahlberechtigten erfolgen. Der Antrag auf Abwahl kann duch alle Schüler*innen
dieses Gremiums schriftlich erfolgen.

(2) Gewzihlte PersoDen scheiden aus ihrem Amt aus, wenn sie zwückteten oder die Schule

verlassen. ln dem Fall findet eine Neuwall gem2iß dieser Satzung innerhalb von 4 Wo-
chen statt.

Teil 4 Ausslattuoe

§13 Ausstattung der Schüler*innenvertretulg

(l) Die Schule stellt die für den Geschäftsbedarf der Schüler*innenvertretung erforderli-
chen Mittel im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereit.

(2) Das Schülefinnenparlament hält seine Sitzungen im Hörsaal der Oberschule Roter

Sand ab.
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(3) Das SV-Team erhä]t einen eigenen Raum mit passender Ausstattung, einen Schaukasten
als ,,Schwarzes Brett" sowie ei[en Briefkastefl ftir Schüler*iruEnbemerkungen rmd
Wünsche. Die Schlüsselgewalt erhalten die Schulsprecher*innen.

Teil 5 Anderuneen in der Struktur der Schüler*imenvertretung an der ORS

§14 Satzungsänderung

( I ) Die Satzung der Schülefinnenvertretung kann nur mit Zweiddttel Mehrheit im Plenum
des Schüler*innenparlaments und der Zustimmung der Schulleitung geände( werden.
Ein Anderungsantrag muss bis spätestens 5 Tage vor der nächsten Sitzung bei den
Schulsprechern*innen eingereicht und begründet werden.

Schlussbestimmung:

Diese Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung durch das Schüler*innenparlament und Geneh-
migung der Schulleitung am . in Kraft.

Schulsprecher: Schulleitung:

Schulsprecherin: Vertrauenslehrer* in:

, k*4 'u 
/'+,


